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Zur Anfrage der Abgeordneten Dro FEURSTEIN und Genossen vom 

1001201981 v Nro 1589/J g betreffend Repräsentationsausgabeng 
beehre ich mich einleitend auszuführeng daß mit Erlaß des 

Bundesministeriums für Finanzen vom 130 Jänner 1967 9 Zahl 
100037Ö-I/67v der vorn Bundesministerium für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem Rechnungshof erstellte Kontenplan des Bun­

des mit Wirkung vom 10 Jänner 1968 für die Haushaltsführung 
des Bundes verbindlich erklärt wurdeo Die für die Verrechnung 

im Sinne des VEG p BGBloNro 277/1925 9 bzw o der BHV p BGBloNro 
118/1926 0 maßgeblich gewesene Rubrikenordnung wurde im Zuge 
der Umstellung der Haushaltsverrechnung des Bundes auf elek­
tronische Datenverarbeitung durch den vorgenannten Konten­
plan ersetzto Der Kontenplan p der eine nach Ausgabenarten 

aufgegliederte Verrechnung der Bundesausgaben ermöglicht p 

sieht unter anderem auch die Post 7232 vVRepräsentationsaus­

gabenVV voro Der Begriff Repräsentationsausgaben ist in einem 
entsprechenden Hinweis zu dieser Post erläutert 0 Die Veran­
schlagung und Verrechnung von Repräsentationsausgaben erfolgte 
daher ab diesem Zeitpunkt im Einklang mit diesen Hinweiseno 
Ausgelöst durch unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich 
des Begriffes Repräsentationsausgaben zwischen prüfenden und 
geprüften Stellen p ja sogar innerhalb des Prüfungsvorganges 
anläßlich des Berichtes des Rechnungshofes über die Durch­
führung besonderer Akte der GebarungsprJfung hinsichtlich der 

Gebarungsgruppe 8 oVAufwendungen VV 
= Laufende Gebarung (Er­

messensausgaben) des Bundesfinanzgesetzes 1977 wurden die Hin­
weise zur Post 7232 vORepräsentationsausgaben VV entsprechend ge­
nauer und umfassender und die Abgrenzung zu den nicht als Re­
präsentationsausgaben zu klassifizierenden Ausgaben deutlicher 
gefa3t p wobei über die Neufassung im wesentlichen das Binver­
ständni s des ne chnungsrwfes e rzi el t wurde 0 Die Veranschla[unt: 
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und Verrechnung der Repräsentationsausgaben erfolgte daher ab 
dem Bundesvoranschlag 1980 auf Grund der neugefaßten Hinweise 
im Kontenplan des Bundes zur Post 7232. 

Die in der Einleitung zur Anfrage vertretene Ansicht, daß die 
Neufassung des Kontenplans eine Verschleierung des Umfanges 
der echten Repräsentationsaufwendungen bewirke, entspricht so­
mit nicht den Tatsacheno 

Im konkret.en beantworte ich die Anfrage wie folgt ~ 

Zu Punkt 1) bis 5)~ 

. Die Verrechnung der Aufwendungen für Repräsentationsausgaben 
erfolgte auf Grund der jeweils gültigen Hinweise im Kontenplan 
des .Bundes zur Post 7232 0 Die Aufwendungen betrugen demnach für 
den ho. Ressortbereich im Jahre 1979 S 4020473,-- und im Jahre 

1980 S 2740638'--0 

Jene Ausgabenpdie bis zum Jahre 1979 bei der Post 7232 mit­
verrechnet wurden und auf Grund der Änderung des Kontenplanes 
ab dem Jahr 1980 bei anderen sachlich zuständigen Posten mit­
verrechnet werden, sind nicht gekennzeichneto Eine nachträg­
liche Erfassung dieser Au~gaben ist - weil mit Repräsentations­
aufwendungen in keinem Zusammenhang stehend - nicht möglich. 
-Bezüglich der Erfolgsi"z"rffer des Jahres 198'0 wird unter Hin­
'weis auf Artikel 121 Absatz 2 B-VG bemerkt, daß der Bundes-
rechnungsabschluß 1980 bisher nicht in parlamentarische Ver­
handlung genommen worden ist o Sie ist daher für eine öffent­
liche Diskussion noch nicht zu verwendeno 
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